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Abstract:  Since the advent of digital network 
technologies, copyright has become a highly conten-
tious political matter. This is also true in the area of sci-
entific works and the scholarly communication system 
in general. However, whether the relationship between 
copyright and scholarship is considered problematic 
and which, if any, alternative approaches to the cur-
rent system are preferred, depends upon the perspec-

tive. In that regard, the article distinguishes a copyright 
perspective from a perspective that takes as its starting 
point the philosophy and sociology of science. The ar-
ticle shows that only the latter, scientific perspective 
is capable of explaining and adequately regulating the 
current, fundamental change taking place in the schol-
arly communication system.

A. Einleitung

1 Seit dem Einzug der digitalen Netzwerktechnolo-
gie ist das Urheberrecht zu einem heftig umkämpf-
ten Politikum geworden. Dies gilt auch im Hinblick 
auf „Wissenschaft“ als urheberrechtlichen Schutz-
gegenstand.1 Der Streit um das Wissenschaftsurhe-
berrecht wird in verschiedenen Foren ausgetragen 
und ist inzwischen auch in der Sache weit verzweigt. 

2 Eine Analyse dieser Auseinandersetzung ergibt, dass 
der Diskurs von zwei weitgehend unverbunden ne-
beneinander stehenden Perspektiven geprägt ist, 
nämlich einer urheberrechtlichen einerseits und ei-
ner wissenschaftstheoretisch/-soziologischen an-
dererseits. Ob sich ein Sprecher die eine oder an-
dere Betrachtungsweise zu Eigen macht, beeinflusst 
bereits die Haltung zur Ausgangsfrage, ob das Ver-
hältnis zwischen Urheberrecht und Wissenschaft 
überhaupt als problematisch erscheint: Die urhe-
berrechtliche Perspektive verneint (dazu II), die wis-
senschaftstheoretische bejaht (dazu III). Auch die je-

weiligen Alternativvorschläge zur gegenwärtigen 
Rechtslage stehen in einem engen Zusammenhang 
zum gewählten Ausgangspunkt. Der urheberrecht-
liche Diskurs befasst sich mit Änderungen des mate-
riellen Urheberrechts, während der wissenschafts-
theoretische außerhalb des Urheberrechts ansetzt 
und auf die Änderung sozialer und wissenschafts-
rechtlicher Normen fokussiert (dazu IV). Wie sich 
zeigen wird, ist nur die letztgenannte Perspektive 
geeignet, den gegenwärtig stattfindenden, grund-
legenden Wandel des wissenschaftlichen Kommu-
nikationssystems zu erklären und adäquate Regu-
lierungsvorschläge zu entwickeln.

B. Urheberrechtliche Perspektive: 
Die Wissenschaft im Urheberrecht 

3 Aus der Sicht des Urheberrechts ist „Wissenschaft“ 
kein besonders problematisches Rechtsobjekt. Im 
Gegenteil: Mit gutem Grund lässt sich sagen, dass 
noch nie mehr qualitätsgeprüftes, strukturiertes und 
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vernetztes Wissen so vielen Menschen an ihrem Ar-
beitsplatz verfügbar war wie in Zeiten digitaler Ver-
lagsdatenbanken.2 Just jenes Geschäftsmodell – die 
zugangskontrollierte Online-Datenbank – wird vom 
geltenden Urheberrecht durch eine Kombination aus 
rechtlicher und technischer Ausschließlichkeit er-
möglicht und gefördert. Dem „Rechtsinhaber“ – in 
der Regel der Wissenschaftsverlag und nicht der ori-
ginäre Urheber – wird zu diesem Zweck „in letzter 
Konsequenz … die volle Herrschaft an der Informa-
tion“ vermittelt,3 die als solche zu einem als handel-
baren Wirtschaftsgut wird:4

I. Schutzgegenstand 
und Schutzbereich des 
Wissenschaftsurheberrechts

4 Nach traditioneller Lesart verschafft das Urheber-
recht eine solche Exklusivität allerdings nicht. Wis-
senschaftliche Sprachwerke und Darstellungen zäh-
len zwar gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 7 UrhG zu den 
geschützten Werkkategorien. Schutzfähig aber ist 
grundsätzlich nur die „Form“, also die konkrete, 
von der Gedankenführung geprägte Gestaltung 
der Sprache und das konkrete Ausdrucksmittel der 
grafischen oder plastischen Darstellung.5 Die wis-
senschaftliche Lehre, das wissenschaftliche Ergeb-
nis, das abstrakte Darstellungskonzept, die Rohda-
ten – kurz: der „Inhalt“ – sind hingegen strukturell 
gemeinfrei.6 

5 Die Unterscheidung zwischen „Form“ und „Inhalt“ 
ist nun freilich primär als Appell an den Rechtsan-
wender aufzufassen, den Schutzbereich des Urhe-
berrechts nicht zu überdehnen. Im konkreten Fall 
sind die Übergänge zwischen beiden Kategorien flie-
ßend – denn Inhalt ist ohne Form nicht zu haben. So 
erachtet die Rechtsprechung auch die Gliederung ei-
nes Textes7 sowie „konkrete eigenständige Verknüp-
fungen, Schlussfolgerungen und Auswertungen“ wie 
zum Beispiel die Erkenntnis, dass Deutschland in 
der Erdbebenforschung führend wurde, obwohl es 
nicht zu den besonders erdbebengefährdeten Gebie-
ten gehört, als schutzfähig.8 Diesen „Kern rechtswis-
senschaftlicher Argumentationstiefe, der sich dem 
Laien nur schwer erschließt“,9 muss man aber gar 
nicht ausloten, um zu unserer eingangs formulier-
ten Feststellung zu gelangen, dass das digitale Urhe-
berrecht die volle Herrschaft über wissenschaftliche 
Informationen vermittelt. 

6 Grund hierfür ist zum einen das Datenbankher-
stellerrecht gem. §§ 87a ff. UrhG. Demnach verfügt 
derjenige, der eine „wesentliche Investition“ in die 
Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung10 von 
Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elemen-
ten tätigt, für die Dauer von 15 Jahren nach der Ver-
öffentlichung der Datenbank über das ausschließli-
che Recht, die Datenbank insgesamt oder einen im 

Hinblick auf die Gesamtinvestition quantitativ oder 
qualitativ11 wesentlichen Teil der Datenbank zu ver-
vielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzu-
geben. Für diesen Rechtsschutz müssen keine wis-
senschaftlichen Werke gesammelt werden; vielmehr 
genügt jedes digitalisierte Element, insbesondere 
wissenschaftliche Rohdaten.12 Zwar dürfen unwe-
sentliche Teile einer Datenbank – etwa ein einzelner 
Datensatz – benutzt werden, ohne in das Recht des 
Datenbankherstellers einzugreifen. Zudem erklärt 
§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG die Vervielfältigung eines 
nach Art oder Umfang wesentlichen Teils einer Da-
tenbank zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch 
für zulässig, wenn und soweit die Vervielfältigung 
zu diesem Zweck geboten ist, der wissenschaftliche 
Gebrauch nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgt 
und die Quelle deutlich angegeben wird. Allerdings 
bleiben wiederholte und systematische Abrufe stets 
verboten, so dass das Datenbankherstellerrecht etwa 
einem data mining zu Forschungszwecken entgegen-
steht.13 Schon hiermit wird Wissenschaftsverlagen 
bzw. Investoren ein Rechtstitel gewährt, auf dessen 
Basis der Zugriff auf wissenschaftliche Information 
als solche (der „Inhalt“) urheberrechtsrelevant wer-
den kann. 

7 Diese rechtliche Exklusivität lässt sich bis zu einem 
Pay-per-use-Geschäftsmodell ausweiten, indem 
technische Zugangs- und Kopierkontrollen einge-
setzt werden, deren Umgehung gem. §§ 95a ff. UrhG 
verboten ist und die zudem in den Endnutzer-Lizenz-
verträgen abgebildet werden. Auf diesem Wege kann 
bereits der isolierte Zugriff auf einen einzelnen Da-
tensatz und damit die einzelne wissenschaftliche In-
formation vom Erwerb einer entgeltlichen Lizenz 
abhängig gemacht werden. Wer technische Zugangs-
barrieren ausschaltet, begeht eine Vertrags- sowie 
eine ggf. strafbare Urheberrechtsverletzung.14 

8 In dieser „himmlischen Jukebox“15 haben die Schran-
ken des Urheberrechts keinen Platz mehr. Denn je-
der noch so geringfügige Eingriff in die technisch 
vermittelte Herrschaft über den Datenbankinhalt 
untergräbt die Wirtschaftlichkeit des Geschäftsmo-
dells, das auf vollständiger Computerisierung der Zu-
griffsrechte und Zahlungspflichten beruht. Sähe sich 
ein Datenbankhersteller mit massenhaften Anfragen 
von Personen konfrontiert, die keine Lizenz erwor-
ben haben, aber unter Berufung auf § 87c Abs. 1 Nr. 
2 UrhG bzw. die §§ 44a ff. UrhG dennoch Datenbank-
inhalte vervielfältigen wollen, würden sich schnell – 
so die kaum je ausgesprochene Befürchtung – pro-
hibitive Kosten einstellen, die das Geschäftsmodell 
der zugangskontrollierten Online-Datenbank wirt-
schaftlich gefährden oder unverhältnismäßig er-
schweren würden.16 Deshalb wird solchen Begeh-
ren die rechtliche Grundlage entzogen. Die ohnehin 
eingeschränkte und praktisch irrelevante Durchset-
zung von Schrankenbestimmungen gegen techni-
sche Schutzmaßnahmen gilt im Online-Bereich gem. 
§ 95b Abs. 3 UrhG nicht. 
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9 Und selbst wenn gesetzlich zulässige, digitale Nut-
zungen von Werken zu wissenschaftlichen Zwe-
cken vorgenommen werden können, ohne dass 
hierfür Digital Rights Management (DRM)-Systeme 
ausgeschaltet werden müssen, räumt das geltende 
Urheberrecht dem zugangskontrollierten Daten-
bankmodell systematisch Vorrang ein. Der zustim-
mungsfreie elektronische Kopienversand durch 
Bibliotheken steht unter dem ausdrücklichen Vor-
behalt, dass der Online-Zugang zu den betreffenden 
Werk(teil)en nicht offensichtlich zu angemessenen 
Bedingungen vom Rechtsinhaber ermöglicht (ange-
boten) wird.17 Die Schranke für elektronische Lese-
plätze kann von den Rechtsinhabern jedenfalls im 
Rahmen von Lizenzverträgen mit den privilegier-
ten Bibliotheken abbedungen werden; der Bundes-
gerichtshof tendiert dazu, die Regelung bereits dann 
für nicht einschlägig zu erachten, wenn der Verlag 
das betreffende Werk als E-Book anbietet.18 Die zuläs-
sige öffentliche Zugänglichmachung für Forschungs-
zwecke gem. § 52a UrhG ist nicht nur eine prekäre, 
weil lediglich befristete Nutzungsfreiheit innerhalb 
kleinerer Forschungsteams;19 sie steht zudem wie-
derum unter dem Vorbehalt, dass das betreffende 
Werk oder der benötigte Werkteil vom jeweiligen 
Rechtsinhaber nicht zu angemessenen Bedingun-
gen über das Internet angeboten wird. Eine gleich-
wohl stattfindende Nutzung sei mit Rücksicht auf 
die Vorgaben des Dreistufentests nicht geboten.20 
Selbiges müsste nach dem „Grundsatz des Vorrangs 
vertraglicher Beziehungen“21 schließlich für die Zu-
lässigkeit digitaler Kopien für eigene wissenschaft-
liche Zwecke (§ 53 Abs. 2 Nr. 1 UrhG) gelten. Diese 
Nutzungsfreiheit stünde somit ebenfalls unter dem 
Vorbehalt, dass das individuell kopierte Werk nicht 
offensichtlich von einem Verlag in elektronischer 
Form zu angemessenen Bedingungen über eine On-
line-Datenbank angeboten wird.22 

10 Nach dieser Lesart bliebe aus dem Kreis der wissen-
schaftsrelevanten Schranken im digitalen Zeital-
ter nur noch das Zitatrecht vorbehaltlos und ver-
gütungsfrei gewährleistet. Im Übrigen geht das 
EU-Urheberrecht ersichtlich davon aus, dass sich 
wissenschaftliche Kommunikation primär mithilfe 
digitaler, zugangskontrollierter Verlagsdatenban-
ken vollzieht. An die Stelle gesetzlicher Nutzungs-
befugnisse sind vertragliche Lizenzen getreten. Jene 
legen abschließend fest, was der interessierte und 
zahlungsfähige Nutzer mit den Inhalten wissen-
schaftlicher Verlagsdatenbanken tun darf. 

11 Insgesamt zeigt sich, dass die Schranken des Wis-
senschaftsurheberrechts im digitalen Zeitalter auch 
ohne Rücksicht auf den Vorrang von DRM-Systemen 
eher symbolischen Charakter haben.23 Zur effizien-
ten Digitalisierung der wissenschaftlichen Kommu-
nikation tragen sie nicht in relevanter Weise bei. 
Vielmehr flankieren selbst die Schranken des Ur-
heberrechts das zugangskontrollierte Datenbank-
modell der Wissenschaftsverlage.24

II. Kompatibilität mit dem 
Zweck des Urheberrechts

12 Doch entspricht all dies nur der inneren Logik und 
der primären, historisch gewachsenen Zweckset-
zung des Urheberrechts. Es stellt in Gestalt der kom-
merziellen Verwertungsrechte25 Instrumente bereit, 
um die dezentral-marktmäßige Produktion und Ver-
breitung von Werken und anderen immateriellen 
Schutzgegenständen zu ermöglichen. Jene Rechts-
objekte werden durch die ausschließlichen, fungi-
blen Rechte zu handelbaren Wirtschaftsgütern. Der 
ganze Sinn und Zweck des Urheberrechts besteht 
mit anderen Worten darin, für die Bereiche der Li-
teratur, der Wissenschaft und der Kunst private, ei-
gentumsbasierte Geschäftsmodelle zu institutiona-
lisieren und damit diese gesellschaftlichen Sphären 
der marktmäßigen Organisation zu erschließen.26 

13 Hingegen ist es nicht Zweck des Urheberrechts, die 
Kommunikationsbedingungen und -normen zu sta-
bilisieren, die außerhalb dieser Geschäftsmodelle im 
Literatur-, Wissenschafts- und Kunstbetrieb sonst 
noch vorkommen mögen. Das lässt sich gerade am 
Beispiel des Wissenschaftsurheberrechts nachwei-
sen. Jenes macht sich von der Wissenschaft nämlich 
einen eigenständigen Begriff, der von den Selbst-
beschreibungen der Wissenschaft und dem verfas-
sungsrechtlichen Begriff der Wissenschaftsfreiheit 
gem. Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG grundlegend abweicht. 

14 Dort wird Wissenschaft verstanden als der nach In-
halt und Form ernsthafte und planmäßige Versuch 
zur Ermittlung der Wahrheit, als „die geistige Tätig-
keit mit dem Ziele, in methodischer, systematischer 
und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu ge-
winnen“.27 Nicht zur Wissenschaft in diesem Sinne 
zählt, was den Anspruch von Wissenschaftlichkeit 
systematisch verfehlt, weil die Äußerung nicht auf 
Wahrheitserkenntnis gerichtet ist, sondern vorge-
fassten Meinungen oder Ergebnissen lediglich der 
Anschein wissenschaftlicher Gewinnung oder Nach-
weisbarkeit verliehen wird.28 Ferner umfasst die Wis-
senschaftsfreiheit „nicht den Schutz eines Erwerbs- 
oder Gewinnstrebens“.29 

15 Der urheberrechtliche Begriff der Wissenschaft hat 
mit methodengerechter Wahrheitssuche und in-
trinsischer Wahrheitsliebe nichts zu tun. Lehrpläne 
werden als wissenschaftliches Sprachwerk gem. § 
2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG eingeordnet, weil sich „der [ur-
heberrechtliche, A.P.] Bereich der Wissenschaft … 
nicht nur auf Forschung und Lehre im engeren ver-
fassungsrechtlichen Sinne [beschränkt].“30 Eine wis-
senschaftliche Darstellung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie der Vermittlung 
von belehrenden oder unterrichtenden Informati-
onen über den dargestellten Gegenstand dient. Da-
bei lässt die Rechtsprechung die Vermittlung „ein-
fachster wissenschaftlicher Erkenntnisse“ genügen 
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und subsumiert Kreuzwort- und Silbenrätsel sowie 
Lernspiele für Kleinkinder.31 Solche Produkte ha-
ben zweifellos einen ökonomischen Wert, um des-
sen Zuordnung gestritten wird. Auch mögen sie 
Gegenstand der Forschung sein. Lehrpläne, Kreuz-
worträtsel und Lernspiele dürften indes noch nie als 
wissenschaftliche Beiträge Eingang in eine Fachzeit-
schrift gefunden haben.32

C. Wissenschaftstheoretische 
Perspektive: Das Urheberrecht 
in der Wissenschaft

16 Die erste, nämlich die urheberrechtliche Perspektive 
auf das Verhältnis von Urheberrecht und Wissen-
schaft hat kein besonderes Problem ergeben. Das Ur-
heberrecht macht wissenschaftlichen Output ebenso 
zum handelbaren Wirtschaftsgut wie Romane, Hap-
penings und Pornographie. Wenn Wissenschafts-
verlage zugangskontrollierte Datenbanken zu ho-
hen Preisen offerieren, tun sie nichts anderes, als 
ein gesetzgeberisches Angebot in die praktische Tat 
umzusetzen. 

17 Erst aus umgekehrter Perspektive wird das Wissen-
schaftsurheberrecht zum Problem. Betrachtet man 
nämlich das Urheberrecht aus der Warte der Wissen-
schaft, meinen jedenfalls manche Beobachter, dass 
„das Urheberrecht … seine Funktion mit Bezug auf 
das wissenschaftliche Werkschaffen in wachsendem 
Maße [verfehlt].“33 Mehr noch: „Nimmt man diesen 
Blickwinkel ein, ist der Weg zu der Erkenntnis, dass 
– jedenfalls im Bereich der Forschung – die ‚guten 
Gründe‘ für ein proprietäres Urheberrechtssystem 
eigentlich fehlen, nicht mehr weit.“ 

I. Divergente 
Kommunikationsbedingungen 
und Grundannahmen

18 Dass selbst Urheberrechtler zu einer solch irritie-
renden Schlussfolgerung gelangen können, beruht 
im Kern darauf, dass das Urheberrecht als Instru-
ment zur Kommodifizierung von Wissenschaft (ergo 
sein kommerzieller Zweig) auf Annahmen basiert, 
die dem Selbstverständnis der Wissenschaft gera-
dezu diametral entgegengesetzt sind:34 

19 Spezifisch wissenschaftliche Kommunikation orien-
tiert sich an der Leitdifferenz zwischen wahren und 
unwahren Aussagen.35 Ob ein Beitrag oder ein Kom-
munikationsteilnehmer dem Wissenschaftssystem 
zuzuordnen ist, hängt davon ab, ob die Äußerung 
auf Wahrheitserkenntnis gerichtet ist bzw. ob der 
Sprecher über die erforderliche Sachkompetenz ver-
fügt.36 Ziel des wissenschaftlichen Gesamtunterneh-

mens ist die Ausweitung des gesicherten Wissens.37 
Das Urheberrecht hingegen operiert mit der Leitdif-
ferenz Recht/Unrecht und exkludiert im Hinblick 
auf die Frage, wer über eine ausreichende Nutzungs-
befugnis verfügt, was wiederum primär von der in-
dividuellen Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit 
abhängt.38 Freilich verweist diese Gegenüberstel-
lung zunächst nur auf das generelle Problem, dass 
im Rechtssystem nach rechtlichen Gesichtspunk-
ten über nicht rechtliche Kommunikation kommu-
niziert wird, was zwangsläufig Engführungen und 
Verzerrungen mit sich bringt. Wichtiger noch ist, 
dass die spezifischen Grundannahmen der urheber-
rechtlichen und der wissenschaftlichen Kommuni-
kation divergieren:

20 Dies betrifft zunächst die Frage nach den Anreizen, 
wissenschaftlich tätig zu sein. Die urheberrechtli-
chen Verwertungsrechte werden zum Teil damit 
gerechtfertigt, dass die Aussicht auf Tantiemen/Li-
zenzeinnahmen dazu ansporne, Werke zu schaffen. 
Im überwiegend staatlich grundfinanzierten Wis-
senschaftssystem kommt diesen Umsätzen aber eine 
zu vernachlässigende Bedeutung zu. Der angestellte 
oder verbeamtete Wissenschaftler bestreitet seinen 
Lebensunterhalt aus dem dauerhaften Arbeitsein-
kommen. In den meisten Fällen erhalten die Wis-
senschaftsurheber für ihre Aufsätze und Bücher 
keine Vergütung – man denke nur an Sammelband-
beiträge. Und selbst wenn Autorenhonorare gezahlt 
werden, stellen sie – abgesehen von ganz besonderen 
Ausnahmefällen wie etwa der ständigen Mitarbeit an 
einem juristischen Standardkommentar wie dem Pa-
landt™ – nicht mehr als ein gelegentliches Zubrot dar, 
das der Einzelne gern verbucht, das aber nicht aus-
reichen würde, um dauerhaft wissenschaftlich – und 
das heißt prinzipiell nicht kommerziell – tätig sein 
zu können.39 Vorrangige Bedeutung besitzen viel-
mehr intrinsische Motivationsquellen wie insbeson-
dere die Freude an einsamer und freier Wahrheitssu-
che40 sowie das extrinsische Motiv, wissenschaftliche 
Reputation zu erlangen, die sich später ggf. versil-
bern lässt.41 Der Reputationserwerb setzt lediglich 
voraus, dass Wissenschaftler geltend machen kön-
nen, Autor bestimmter Äußerungen zu sein. Die-
ses ideelle Interesse gewährleistet das Urheberper-
sönlichkeitsrecht in Gestalt des Integritätsschutzes 
und des Namensnennungsrechts. Im Gegensatz zu 
den Verwertungsrechten verhält sich das Urheber-
persönlichkeitsrecht folglich komplementär zu den 
Anforderungen des wissenschaftlichen Kommuni-
kationssystems, in dem die Selektion lesenswerter 
Texte häufig anhand des Namens und der hiermit 
verknüpften Reputation einzelner Wissenschaftler 
erfolgt.42 Eine kritische Analyse des Wissenschaftsur-
heberrechts hat daher stets sorgfältig zwischen den 
Verwertungs- und den Urheberpersönlichkeitsrech-
ten zu unterscheiden.
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21 Auch im Hinblick auf die je eigenen Kommunika-
tionsstrukturen, -bedingungen und -normen wei-
chen das kommerzielle Urheberrecht und die Wis-
senschaft durchweg voneinander ab. Wissenschaft 
wird als prinzipiell unabgeschlossener43 Zusammen-
hang, als prozesshaftes Netzwerk individueller Ver-
suche zur Ermittlung von Wahrheit beschrieben.44 
Die einzelnen Anläufe müssen publiziert werden und 
zugänglich bleiben, damit über Zitate Verknüpfun-
gen hergestellt, Aussagen kritisch überprüft und ggf. 
falsifiziert werden können.45 Als wissenschaftlich re-
levant und originell gilt die Leistung, neue Wahrhei-
ten auszusprechen, also etwas zu entdecken oder zu 
erfinden;46 in den Geisteswissenschaften findet auch 
die Art und Weise (die „Form“), wie Wahrheit er-
klärt und vermittelt wird, Anerkennung.47 Unveröf-
fentlichte Manuskripte entziehen sich diesem Wett-
bewerb der Ideen von vornherein und zählen daher 
schon gar nicht zum wissenschaftlichen Diskurs.48 
Ferner zeichnet sich wissenschaftliche Kommuni-
kation dadurch aus, dass sie universell, also unab-
hängig von personalen oder sozialen Eigenschaften 
des Sprechers sowie unabhängig vom Ort und der 
Zeit ihrer Äußerung entweder wahr oder aber un-
wahr ist,49 dass der Kommunikationszusammenhang 
deshalb eine globale Einheit darstellt,50 und dass zu-
nehmend kollaborativ geforscht wird.51 Je näher die 
praktischen Kommunikationsbedingungen diesen 
Beschreibungen kommen, und das heißt, je offener 
und vollständiger wissenschaftliche Ergebnisse ver-
fügbar sind, desto intensiver und schneller kann die 
weitere Erzeugung vorläufig akzeptierten Wissens 
ablaufen.52 

22 Die Strukturmerkmale des Urheberrechts besagen 
in all diesen Hinsichten etwas Anderes und zum Teil 
das glatte Gegenteil: Rechtsobjekt des Urheberrechts 
ist nicht ein dynamischer Prozess, sondern eine ge-
nau zu identifizierende, für immer feststehende Ein-
zelheit: das Werk.53 Jenes wird auch und sogar beson-
ders intensiv geschützt, solange es unveröffentlicht 
ist. Schutzfähig ist nicht die neue Entdeckung oder 
Theorie als solche („Inhalt“), sondern die konkrete 
„Form“ der Versprachlichung oder der grafischen/
plastischen Darstellung. Demzufolge ist begünstig-
ter Urheber nicht zwangsläufig der wissenschaftli-
che Pionier, der mit einer Entdeckung oder Theo-
rie wissenschaftliche Reputation gewinnt, sondern 
derjenige, der die neue Information in eine konkrete 
Sprach- oder sonstige Darstellungsform bringt.54 
Hierbei ist stets eine individuelle Zuordnung der 
geistigen Leistung zu einem bestimmten Autor vor-
zunehmen; Kollektive können nicht „Schöpfer“ sein. 
Schließlich existiert kein Welturheberrecht. Der glo-
balen Kommunikation unterliegt ein Flickenteppich 
von mehr als 180 nationalen Urheberrechten, die 
einer Fragmentierung des Internets entlang längst 
überwunden geglaubter Staatsgrenzen Vorschub 
leisten.55 

23 All diese Unterschiede kulminieren in grundlegend 
abweichenden Charakterisierungen wissenschaftli-
chen Outputs durch die globale Gelehrtenrepublik 
einerseits und das Urheberrecht andererseits. Die 
Wissenschaft betrachtet ihre Ergebnisse, zumindest 
die Rohdaten, Theorien, Entdeckungen und Erfin-
dungen, als öffentliches Gut,56 das allen57 oder nie-
mandem58 gehört. Das digitale Urheberrecht hin-
gegen macht wie erläutert selbst diese „Inhalte“ zu 
privat-exklusiven, handelbaren Wirtschaftsgütern. 

24 Wissen-
schaft

25 Urheberrecht

Leitdiffe-
renz

wahr/unwahr Recht/Unrecht
zahlen/nicht zahlen

Inklusion/
Exklusion

Sachkompetenz Berechtigung und 
Zahlung

Anreizme-
chanismen

intrinsisch, 
Reputation

extrinsisch: Vergü-
tung

Struktur-
merkmale

Prozess, Netz-
werk
Offenheit
Vollständigkeit
Kollaboration
Universalität/
Globalität

Objekt
Exklusivität   
Einzelheit
individuelle Autor-
schaft
Territorialität (nati-
onal)

Relevanz-
kriterien

Veröffentli-
chung
neues Wissen 
(Information)

Schöpfung, auch 
unveröff.
Kreativität („Form“)

Relevantes 
Ergebnis

primär Infor-
mation („In-
halt“)

„Form“, aber mittel-
bar auch Informati-
on (DRM)

Zuordnung 
des Ergeb-
nisses

nein: öffentli-
ches Gut

ja: Privateigentum

II. Auswirkungen der Unterschiede 
im digitalen Zeitalter

26 Im analogen Zeitalter mussten die dargestellten, 
strukturellen Unterschiede zwischen Wissenschaft 
und Urheberrecht hingenommen werden, da die 
technisch-organisatorisch anspruchsvolle Aufgabe 
der Wissensvermittlung nur mithilfe von Verlagen 
bewältigt werden konnte. Hinzu traten praktisch be-
deutsame Freiheiten zur Nutzung des wissenschaft-
lichen „Inhalts“, zur Herstellung von Kopien für den 
eigenen wissenschaftlichen Gebrauch sowie flankie-
rend zum Kopienversand durch Bibliotheken.60 

27 Die Digitalisierung und das Internet haben diese Aus-
gangsbedingungen des klassischen wissenschaftli-
chen Publikationssystems grundlegend verändert. 
Nunmehr sind die Wissenschaftler in der Lage, die 
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Darstellung und die globale Verbreitung ihrer Er-
gebnisse ohne Weiteres selbst zu übernehmen; eines 
klassischen Wissensvermittlers bedürfen sie hierfür 
im Prinzip nicht mehr.61 

28 Gleichwohl wurde das Urheberrecht und mit ihm das 
exklusive Vermarktungsmodell in den 1990er Jah-
ren auf digitale Netzwerke erstreckt. Hier besteht 
das vom Urheberrecht ermöglichte Geschäftsmodell 
in der zugangskontrollierten Online-Datenbank, die 
wie erläutert die volle Herrschaft über die wissen-
schaftliche Information vermittelt. Damit realisiert 
sich auch im Wissenschaftsurheberrecht das digitale 
Dilemma: Die Digitalisierung erlaubt maximalen Zu-
gang und zugleich maximale Kontrolle.62

29 Dieser fundamentale Konflikt äußerte sich um die 
Jahrtausendwende in der sog. Zeitschriften(preis)
krise.63 Eine immer kleiner werdende Zahl nament-
lich in den Natur- und Lebenswissenschaften tätiger 
Wissenschaftsverlage verlangte für immer umfang-
reicher werdende Datenbankpakete immer höhere 
Preise, deren Steigerungsraten systematisch über 
dem allgemeinen Preisindex lagen. Die betreffenden 
Entgelte und Gewinne können realisiert werden, weil 
die in den Datenbanken verfügbaren wissenschaftli-
chen Informationen praktisch nicht substituierbar 
sind, so dass sich die Nachfrage der Wissenschaftler 
und der für sie verhandelnden Bibliotheken ausge-
sprochen unelastisch verhält.64 

30 Als aber die Bibliotheksetats mit dieser Entwicklung 
nicht mehr Schritt halten konnten und Zeitschriften, 
Bücher und Datenbanken abbestellt werden muss-
ten, wurde offenbar, dass sich das Versprechen des 
Netzes, allumfassenden, globalen Zugang zu gewäh-
ren, in sein Gegenteil zu verkehren drohte. Es zeich-
nete sich eine wachsende digitale Kluft zwischen 
denjenigen ab, die von einer (schrumpfenden) Cam-
pus- oder Nationallizenz profitieren können, und 
denjenigen, die außerhalb der Wissenschaftsorga-
nisationen65 und generell im globalen Süden ohne 
Zugang auskommen müssen. Zwar vollzogen die 
Verlage nur die innere Logik des vom Urheberrecht 
ermöglichten Datenbankmodells, wonach gilt, dass 
mehr Inhalt größere Nachfrage erzeugt, die zu hö-
heren Preisen befriedigt werden kann, was zu weite-
ren Investitionen in größere und bessere Datenban-
ken Anlass gibt, wodurch wiederum mehr Inhalte 
verfügbar werden usw. 

31 Je mehr aber an dieser Exklusivitäts- und Preis-
schraube gedreht wurde, desto schärfer trat die auch 
aus urheberrechtlicher Sicht atypische Wertschöp-
fungskette im Wissenschaftsbereich hervor: Die Her-
stellung, die Darstellung und die Qualitätskontrolle 
(peer review) wissenschaftlicher Ergebnisse werden 
ganz überwiegend aus Steuermitteln finanziert. Zu-
geordnet aber werden diese Ergebnisse dem einzel-
nen Wissenschaftler, der seine Urheberrechte in der 
Regel unentgeltlich einem Verlag einräumt, welcher 

schließlich den Output des steuerfinanzierten Sys-
tems als privates Wirtschaftsgut an die öffentliche 
Hand gegen Entgelt rücklizenziert.66

32 Jetzt erst erschien das Urheberrecht den öffentli-
chen Forschungsfinanziers und vielen Wissenschaft-
lern nicht mehr als der wissenschaftlichen Kommu-
nikation förderlich oder zumindest als notwendiges 
Übel, sondern als geradezu überflüssiges Hindernis.67 
Allein mit dem Hinweis darauf, dass das urheber-
rechtlich ermöglichte Datenbankmodell doch funk-
tioniere, können sich die Rechtsinhaber nicht mehr 
aus der Affäre ziehen, da dieses Geschäftsmodell als 
solches zur Disposition steht. 

33 Und in der Tat genügt eine selbstreferentielle Eigen-
tumslogik nicht, um das Urheberrecht zu legitimie-
ren. Vielmehr muss sich das Eigentum immer wieder 
die Frage gefallen lassen, inwieweit es seine akzes-
sorischen Zwecke erfüllt.68 Aus verfassungsrecht-
licher Sicht gewährleistet das Eigentum ein eigen-
verantwortliches Leben im vermögensrechtlichen 
Bereich.69 Diese Rechtfertigung läuft für das Urhe-
berrecht im öffentlich geförderten Wissenschaftsbe-
reich wie erläutert allerdings weithin leer. 

34 Die Verfechter des Status quo argumentieren denn 
auch anders, nämlich im Hinblick auf die Kommu-
nikationsbedingungen der Wissenschaft. Demnach 
stelle nur das urheberrechtsbasierte Verlagssystem 
wissenschaftsadäquate Kommunikationsstrukturen 
bereit. Allein das qualitätsgeprüfte, lektorierte und 
gedruckte Werk erlaube ein vertieft-entschleunig-
tes,70 sorgfältiges und kreatives Lesen und Schreiben, 
während die Open-Access-Ideologie zu einer Verfla-
chung, ja zu einer Zerstörung des wissenschaftlichen 
Diskurses führe.71

35 So berechtigt diese kulturpessimistischen Bedenken 
im Hinblick auf die Folgen der Digitalisierung zum 
Teil sein mögen72 – das gegenwärtige Verlagsgeba-
ren vermögen sie nicht zu legitimieren. Nicht nur, 
dass Klagen über zu viele, kaum wahrgenommene 
und qualitativ schlechte wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen schon zu Zeiten des Buchdrucks weit 
verbreitet waren.73 Entscheidend ist, dass das gel-
tende Urheberrecht die Digitalisierung des Wissens 
fördern soll, wenngleich in einer bestimmten, näm-
lich zugangskontrollierten Weise. Dementsprechend 
gehen viele Verlage auf der Basis ihrer digitalen Aus-
schließlichkeitsrechte dazu über, Zeitschriften und 
andere Inhalte auch oder sogar nur noch elektro-
nisch anzubieten und ihre Produkte auch sonst auf 
die Bedürfnisse des digitalen Lesers zuzuschneiden. 
Das Urheberrechts- und Verlagssystem sind der „Di-
gitalisierungsideologie“ mit all ihren durchaus pro-
blematischen Effekten im Hinblick auf permanente 
Aktualisierung und möglichst schnelle Verfügbar-
keit74 nicht minder anheimgefallen als die Open-
Access-Bewegung und ihre Nutznießer – zu denen 
im Übrigen auch ihre Kritiker zählen.75 Es ist da-
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her verfehlt, das digitale Urheberrecht unter Hin-
weis auf die Vorzüge der klassischen Buchkultur zu 
verteidigen.

D. Urheberrechtliche und 
wissenschaftstheoretische 
Alternativen zum Status quo

36 Das digitale Dilemma im wissenschaftlichen Kommu-
nikationssystem hat eine Vielzahl alternativer Re-
gulierungsvorschläge hervorgerufen. Auch insoweit 
kann die Unterscheidung zwischen einer urheber-
rechtlichen und einer wissenschaftstheoretischen/-
soziologischen Perspektive fruchtbar gemacht 
werden. 

I. Urheberrechtsperspektive: 
Reform des materiellen 
Urheberrechts

37 In der urheberrechtlichen Diskussion steht natur-
gemäß der Änderungsbedarf des materiellen Wis-
senschaftsurheberrechts im Vordergrund. Der radi-
kalste Ansatz in dieser Richtung findet sich in einem 
US-amerikanischen Gesetzentwurf aus dem Jahr 
2003, wonach der US Copyright Act dahingehend ge-
ändert werden sollte, dass „copyright protection … 
is not available for any work produced pursuant to 
scientific research substantially funded by the Fede-
ral Government …“.76 Freilich ist dieser „Public Ac-
cess to Science Act“ bereits an den ersten Hürden 
des US-amerikanischen Gesetzgebungsverfahrens 
gescheitert und seitdem nicht wieder aufgegriffen 
worden. Ein Grund hierfür ist rechtlicher Natur. Die 
Aufhebung des Urheberrechts für wissenschaftliche 
Werke ist mit den völkerrechtlichen Konventionen 
zum Urheberrecht unvereinbar.77 

38 Die Diskussion um das Wissenschaftsurheberrecht 
konzentriert sich daher auf eine Erweiterung der 
wissenschaftsrelevanten Schranken. So diskutiert 
man bei der WIPO über ein völkerrechtliches Ab-
kommen im Interesse von Bildung und Wissen-
schaft, ohne bisher auch nur in die Nähe eines in-
ternationalen Konsenses gekommen zu sein.78 Auf 
nationaler Ebene haben verschiedene Gremien des 
Bundestages und zuletzt der Bundesrat die Einfüh-
rung einer „breiter und allgemeiner gefasste[n] Bil-
dungs- und Wissenschaftsschranke“ gefordert.79 Ein 
konkreter Formulierungsvorschlag geht dahin, dass 
Schriftwerke, „die im Rahmen einer überwiegend 
mit öffentlichen Mitteln finanzierten Lehr- und For-
schungstätigkeit entstanden sind und in Periodika 
erscheinen, sechs Monate nach ihrer Erstveröffent-
lichung zur Informationsteilhabe der Allgemeinheit 
öffentlich zugänglich“ gemacht werden dürfen, „so-

weit dies zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwe-
cke gerechtfertigt ist“.80 Der Vorbehalt zugunsten 
nicht kommerzieller, wissenschaftlicher Nutzungs-
zwecke nimmt auf Art. 5 Abs. 3 lit. a UrhRL 2001/29 
Rücksicht. Auch diese Restriktion wird als proble-
matisch empfunden, weil kommerzielle Forschung 
in Unternehmen ebenfalls auf umfassenden Zugang 
angewiesen sei.81 Gefordert wird daher eine entspre-
chende Änderung des europäischen Urheberrechts, 
und zwar auch im Hinblick auf eine Neuregelung des 
Rechtsschutzes technischer Schutzmaßnahmen, die 
keinen Vorrang mehr vor den Schranken des Urhe-
berrechts genießen sollen.82 Noch weiter geht die 
Anregung, in die UrhRL 2001/29 eine Regelung auf-
zunehmen, wonach der Urheber eines Werks ver-
pflichtet wäre, ein elektronisches Pflichtexemplar 
an die jeweilige Nationalbibliothek abzuliefern, die 
es anschließend in dieser Form öffentlich zugäng-
lich machen darf.83 

39 Den Vorschlägen zur Erweiterung der urheber-
rechtlichen Schranken ist gemeinsam, dass das aus-
schließliche Recht an wissenschaftlichen Werken im 
Hinblick auf bestimmte Nutzungen auf einen Vergü-
tungsanspruch des Urhebers reduziert wird. Nut-
zungsberechtigt und zugleich zahlungsverpflichtet 
wären öffentliche Forschungs- und Bildungseinrich-
tungen. Obwohl sie zu nicht kommerziellen Zwecken 
agieren, träte ihr Informationsangebot praktisch 
doch in Konkurrenz zu den zugangskontrollierten 
Datenbanken der Verlage.

40 Einen anderen Ansatz verfolgen Modelle zu Zwangs-
lizenzen84 bzw. zu einem Kontrahierungszwang.85 
Mit diesen Instrumenten sollen die Verlage ver-
pflichtet werden, den Inhalt ihrer Datenbanken für 
Mitbewerber zu öffnen, die diese wissenschaftlichen 
Informationen sodann in anders aufbereiteter Form 
anbieten dürften, so dass sich ein Preiswettbewerb 
zwischen mehreren kommerziellen Datenbankan-
bietern einstellen würde, die im Prinzip substitu-
ierbare Produkte offerieren. Der erwünschte Effekt 
bestünde zum einen in fallenden Preisen für wis-
senschaftliche Datenbanken, zum anderen in ei-
nem verstärkten Ansporn für die Verlage, die wis-
senschaftlichen Inhalte optimal aufzubereiten und 
zu vernetzen. 

41 Sowohl die Vorschläge für eine große Wissenschafts-
schranke als auch die zuletzt genannten Ansätze 
laufen darauf hinaus, dass wissenschaftliche Werke 
nicht mehr exklusiv in einer zugangsbeschränk-
ten Verlagsdatenbank vorhanden wären, sondern 
dass eine weitere Informationsquelle zur Verfügung 
stünde. Die Konzepte unterscheiden sich allerdings 
hinsichtlich der Frage, ob diese weitere Quelle ein 
frei zugänglicher Server öffentlicher Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen (Schrankenlösung) oder 
aber eine ebenfalls DRM-geschützte Datenbank eines 
oder mehrerer weiterer, kommerzieller „Informa-
tionsbroker“ (Zwangslizenzmodell) sein soll. Wäh-
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rend die Verfechter einer großen Wissenschafts-
schranke vor allem den ungehinderten Zugang zu 
wissenschaftlicher Information gewährleisten wol-
len, sorgen sich die Vertreter eines Zwangslizenz- 
bzw. eines Kontrahierungszwangsmodells vorran-
gig um die Strukturierung und Aufbereitung einer 
sonst überbordenden Datenflut.

42 Freilich sehen sich insbesondere Vorschläge zuguns-
ten einer weiten Wissenschaftsschranke dem Ein-
wand ausgesetzt, sie seien mit dem internationa-
len und europäischen Urheberrecht unvereinbar, 
weil ein solch gesetzgeberischer Eingriff die „nor-
male Verwertung“ wissenschaftlicher Schutzgegen-
stände in Gestalt des exklusiven Datenbankmodells 
beeinträchtige. Derartige Bedenken sind jedenfalls 
insofern berechtigt, als das digitale Urheberrecht ge-
rade den Zweck hat, Urhebern und ihren Vertrags-
partnern volle Ausschließlichkeit bis hin zu einer 
Pay-per-use-Gestaltung zu verschaffen. Vorschläge, 
die dieses Geschäftsmodell im Kern aushöhlen, sind 
deshalb mit dem geltenden internationalen und eu-
ropäischen Urheberrecht in der Tat unvereinbar.86 
Hieraus folgt: „Für die Wissensorganisation scheidet 
… eine Option aus: die völlige Neugestaltung eines 
allein an der digitalen Wirklichkeit ausgerichteten 
Urheberrechtssystems.“87 

43 Hingewiesen sei schließlich auf eine strukturelle 
Schwäche aller am Urheberrecht ansetzenden Lö-
sungsvorschläge. So wie das Urheberrecht selbst, 
gelten auch Schranken, Zwangslizenzen und Kon-
trahierungszwänge nur auf dem Territorium desje-
nigen Gesetzgebers, der diese Regelungen erlassen 
hat.88 Eine auf Deutschland oder die EU begrenzte 
und deshalb auch nur hier implementierbare Re-
gelung im Interesse der digitalen Wissenschaft ver-
fehlt aber von vornherein den inhärent globalen 
Charakter wissenschaftlicher Kommunikation. Na-
mentlich die digitale Kluft zwischen Nord und Süd 
bliebe bestehen.89 

44 Diese Defizite genuin urheberrechtlicher Reform-
vorschläge sind unvermeidlich, da sie in der Logik 
des Urheberrechts und seinen international festge-
schriebenen Grundsätzen gefangen sind. Die ökono-
mischen Argumente („Marktversagen“) der Kritiker 
reflektieren zwar zutreffend den Charakter des Ur-
heberrechts als Instrument zur Ermöglichung be-
stimmter Geschäftsmodelle.90 Die Bedingungen 
spezifisch wissenschaftlicher Kommunikation aber 
lassen sich mit diesen juristisch-wirtschaftlichen 
Erwägungen gerade nicht adressieren.91 Wenn sich 
die Kommunikationslogiken des Urheberrechts und 
der Wissenschaft so fundamental unterscheiden wie 
oben dargestellt, dann kann eine Angleichung beider 
Sphären nicht über eine Reform des Urheberrechts 
erreicht werden, das seinen Namen noch verdient.

II. Wissenschaftsperspektive: 
Open Access 

45 Solche inhärenten Limitierungen vermeidet eine 
wissenschaftstheoretische-/-soziologische Pers-
pektive, die wissenschaftsadäquate, digitale Kom-
munikationsstrukturen ohne Änderung des Urhe-
berrechts zu etablieren sucht. Genau dies nimmt die 
Open-Access (OA)-Bewegung für sich in Anspruch. 
Sie propagiert die freie Zugänglichkeit wissenschaft-
licher Ergebnisse im Internet, die von allen interes-
sierten Nutzern weltweit zu jedem legalen Zweck 
verwendbar sein sollen.92 

1. Open Access und Urheberrecht

46 Dieses Ideal lässt sich in der Tat ohne Änderung des 
Urheberrechts erreichen. Originäre Inhaber des 
Urheberrechts an wissenschaftlichen Werken sind 
in aller Regel die Wissenschaftler.93 Halten sie ei-
nen Text etc. für publikationsreif – eine sehr sen-
sible Entscheidung, die in allen OA-Modellen un-
berührt bleibt94 –, obliegt es ihnen, ob sie Verlagen 
ausschließliche Nutzungsrechte einräumen und da-
mit das zugangskontrollierte Datenbankmodell be-
stücken oder ob sie ihre Ergebnisse ohne rechtliche 
und technische Barrieren im Internet verfügbar ma-
chen.95 Das Urheberrecht zwingt die Wissenschaft-
ler also keineswegs in eine möglichst exklusive Ver-
wertungsform. Vielmehr können sie sich auch dazu 
entscheiden, das Werk vollständig oder unter be-
stimmten Bedingungen zur Nutzung freizugeben. 
Die meisten Urheberrechtsgesetze der Welt erlauben 
einen endgültigen Verzicht auf die Verwertungs-
rechte, mit der Folge, dass das Werk gemeinfrei 
wird.96 Und selbst das insofern restriktive deutsche 
Urheberrecht sieht ausdrücklich vor, dass der Urhe-
ber jedermann ein einfaches, unentgeltliches Nut-
zungsrecht einzuräumen vermag;97 hinzu tritt die 
Gestaltungsvariante, formlos und konkludent in üb-
liche Nutzungshandlungen einzuwilligen.98 Jeweils 
kann sich der Urheber bestimmte Rechte vorbehal-
ten, insbesondere im Hinblick auf unmittelbare kom-
merzielle Nutzungen und das Urheberpersönlich-
keitsrecht.99 Das Urheberrecht steht somit selbst 
einer sofortigen, vollständigen und weltweiten Um-
stellung der wissenschaftlichen Kommunikation auf 
Open-Access-Erstveröffentlichungen nicht entgegen 
– wenn die entscheidungsbefugten Wissenschaftler 
dies denn wünschen. 

47 Zudem kann das Urheberrecht auch dergestalt flexi-
bel ausgeübt werden, dass einem Verlag ggf. für eine 
bestimmte Zeit ein ausschließliches Nutzungsrecht 
eingeräumt wird, der Urheber sich aber vorbehält, 
das Werk selbst oder durch Dritte zeitgleich, zeitver-
zögert, in derselben oder einer abweichenden For-
matierung zu nicht kommerziellen Zwecken öffent-
lich zugänglich zu machen.100 Mit anderen Worten 
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ermöglicht das Urheberrecht auch ein Nebeneinan-
der des Verlags- und des OA-Modells.101 Das Urheber-
recht gewährleistet aus dieser Perspektive vor allem 
eine Entscheidungsbefugnis des Wissenschaftler-Ur-
hebers für die eine und/oder eine andere Form der 
wissenschaftlichen Publikation. 

48 Mit dem Fokus auf diese Weichenstellung verla-
gert sich das Interesse weg vom stets vorausgesetz-
ten Urheberrecht hin zu den wissenschaftsinternen 
Publikationsnormen, die für die Entscheidung für 
das eine oder das andere System maßgeblich sind. 
Dementsprechend setzen regulatorische Maßnah-
men zur Förderung von Open Access nicht im Ur-
heberrecht, sondern im Wissenschaftsrecht an.102 
Freilich ergeben sich auch dann Wechselwirkun-
gen. Würde Open Access auf wissenschaftsrechtli-
cher Grundlage gefördert oder gar flächendeckend 
eingeführt, schwächte sich der urheberrechtliche 
Standard des wissenschaftlichen Publikationswesens 
von „alle Rechte vorbehalten“ auf „einige Rechte 
vorbehalten“ ab.

2. Vorzüge von Open Access

49 Ein solcher Paradigmenwechsel wird in der Wis-
senschaftstheorie, der Ökonomik und der Wissen-
schaftspolitik mit Blick auf die oben geschilderten, 
wissenschaftsinternen Kommunikationsbedingun-
gen ganz überwiegend als wünschenswert erach-
tet.103 Erstens verbessert Open Access die Vorausset-
zungen, damit die Wissenschaft ihre Funktion, neues 
gesichertes Wissen zu generieren, erfüllen kann: 

• Da das vorhandene Wissen umfassender verfüg-
bar und über interaktive Elemente intensiver 
vernetzt ist,104 lassen sich doppelte, ggf. bereits 
falsifizierte Anstrengungen vermeiden;

• wissenschaftliche Ergebnisse können schneller 
veröffentlicht werden;105 

• die Kommunikation verläuft global und nicht 
mehr entlang von Campus- oder systemfrem-
den Staatsgrenzen;106 

• Erkenntnisse anderer Disziplinen können leich-
ter gefunden und rezipiert werden; 

• die Zugangshürden für noch nicht etablierte 
Wissenschaftler werden gesenkt, so dass zu-
gleich eine leistungsgerechtere Verteilung von 
Reputationsgewinnen möglich erscheint.107 

50 Zweitens verspricht Open Access eine verbesserte 
Kommunikation über die Grenzen des engeren, öf-
fentlich finanzierten Wissenschaftsbetriebs hinaus. 
Die freie Verfügbarkeit wissenschaftlicher Ergeb-
nisse versetzt die Politik und die Gesellschaft (die 
Medien) in die Lage, die Entwicklung der Wissen-

schaft nachzuverfolgen und die Verwendung von 
Steuergeldern zu prüfen.108 Außerdem erleichtert 
und intensiviert Open Access die Vermittlung von 
Forschungsergebnissen an die übrige Wissensge-
sellschaft, namentlich an die ihrerseits forschende 
Wirtschaft, die bisher nicht von Nationallizenzen 
profitiert, sondern häufig gezwungen ist, im inhä-
rent limitierten Pay-per-use-Modus zu operieren.109 
Die positiven Externalitäten dieses Transfers werden 
im ökonomischen Modell für so erheblich erachtet, 
dass sie die Nettomehrkosten einer Umstellung auf 
Open Access selbst dann übersteigen sollen, wenn 
Deutschland sich in einem nationalen Alleingang für 
einen solchen Systemwechsel entschiede:110

51 Die genannten Vorzüge schlagen sich in Umfrage-
ergebnissen nieder, wonach 80 bis 90 % der Wissen-
schaftler über Disziplin- und Ländergrenzen hinweg 
Open Access für einen positiven und förderungswür-
digen Ansatz halten.111 Die Zahl der frei verfügbaren 
Beiträge, der institutionellen und fachlichen Reposi-
torien sowie der OA-Zeitschriften steigt seit Jahren 
kontinuierlich und überproportional zur Steigerung 
des gesamten Veröffentlichungsaufkommens an.112 
In manchen Disziplinen wie etwa bestimmten Berei-
chen der Physik, aber auch der englischsprachigen 
Rechtswissenschaft wird es bereits schwierig, Repu-
tation aufzubauen, ohne in den zentralen OA-Fach-
repositorien wie ArXiv bzw. dem Social Science Re-
search Network (SSRN) vertreten zu sein.

52 Zugleich jedoch stellt auch mehr als 20 Jahre nach 
der Entstehung der ersten OA-Repositorien und 
-Zeitschriften das verlagsseitig produzierte peer re-
viewed journal den Goldstandard der wissenschaftli-
chen Publikation dar. In Umfragen bekunden 80 % 
der Wissenschaftler, dieses Medium sei das erste ih-
rer Wahl.113 Dem entspricht der Befund, dass der An-
teil der OA-Publikationen am Gesamtumfang wis-
senschaftlicher Veröffentlichungen bei erheblichen 
Unterschieden zwischen den Disziplinen auf ledig-
lich 5 bis 30 % geschätzt wird.114 Ohne Verlage, so 
scheint es, kommt die Wissenschaft auch im 21. Jahr-
hundert nicht aus.115 Selbst die eigenen Grundbe-
griffe der OA-Bewegung, nämlich der „goldene“ bzw. 
„grüne“ OA, werden noch häufig unter Referenz auf 
den Normalfall der ggf. vorgeschalteten Veröffentli-
chung in einer Verlagszeitschrift definiert.116 

53 Eine Ursache für die vordergründig langsame Eta-
blierung dieses alternativen Modells ist tatsächlich 
urheberrechtlicher Natur. Hat nämlich ein Wis-
senschaftler einem Verlag uneingeschränkte aus-
schließliche Rechte an seinem Werk eingeräumt, hat 
er sich in Ausübung seiner Privatautonomie seines 
Rechts begeben, für offenen Zugang zu optieren. Die-
ses Szenario wird als relevantes Hindernis für eine 
größere Verbreitung des grünen OA eingeschätzt, 
da keineswegs alle Verlagsverträge von vornher-
ein eine parallele OA-Publikation des Manuskripts 
gestatten.117
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54 Der sich ergebende Lock-in-Effekt soll durch ein 
zwingendes Zweitverwertungsrecht des Urhebers 
durchbrochen werden. Nach einem Regierungs-
entwurf für einen neuen § 38 Abs. 4 UrhG hat der 
Urheber 

55 „eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen 
einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mit-
teln geförderten Forschungstätigkeit entstanden 
und in einer periodisch mindestens zweimal jähr-
lich erscheinenden Sammlung erschienen ist, … auch 
dann, wenn er dem Verleger oder Herausgeber ein 
ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das 
Recht, den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten 
seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Ma-
nuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, 
soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient. Die 
Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben. Eine 
zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinba-
rung ist unwirksam.“.118 

56 Das zwingende Zweitverwertungsrecht stellt den 
Grundsatz der Freiwilligkeit von Open Access nicht 
in Frage.119 Eingeschränkt wird die Verfügungsbe-
fugnis des Urhebers im Verhältnis zu verhandlungs-
stärker eingeschätzten Verlagen, nicht hingegen der 
Schutzbereich des Urheberrechts. Zutreffend wird 
der Vorschlag deshalb als völker-, unions- und ver-
fassungsrechtlich unbedenklich eingestuft. Das Ri-
siko, dass ausländische Verlage aufgrund der nicht 
abdingbaren OA-Option keine Verlagsverträge mehr 
mit in Deutschland ansässigen Wissenschaftlern120 
abschließen, erscheint relativ gering und in Anbe-
tracht des gestärkten Wahlrechts der inländischen 
Urheber hinnehmbar.121 

57 Doch selbst wenn ein solches Zweitverwertungs-
recht Eingang in das Urheberrecht fände, würde 
dies an den vielfältigen wissenschaftsinternen Vor-
behalten und Hemmnissen im Hinblick auf Open Ac-
cess nichts ändern. Die Wissenschaftler verfolgen 
insoweit durchaus andere Interessen als die öffent-
lichen Wissenschaftsfinanziers und die Bibliothe-
ken.122 Während offener Zugang in der Recherche- 
und Herstellungsphase hoch geschätzt wird, sieht 
man sein fertiges Produkt unverändert am liebsten 
in der Verlagsdatenbank, die weiterhin die reputa-
tionsförderlichste Sichtbarkeit garantiert.123 

58 Diese Beharrungseffekte beruhen auf einer konser-
vativen Grundhaltung der wissenschaftlichen Com-
munity im Hinblick auf ein funktionierendes, auch 
Elite signalisierendes Publikationswesen124 sowie auf 
Pfad- bzw. Strukturabhängigkeiten, die sich maß-
geblich an der Frage orientieren, wie wissenschaft-
liche Macht erworben und erhalten wird.125 So fun-
gieren Herausgeberschaften als Reputationssignale, 
die ihr Träger unter Einbindung abhängiger Nach-
wuchswissenschaftler pflegt und nicht gern auf-
gibt.126 Generell lässt sich die These aufstellen, dass 
es um so schwieriger ist, Open Access über neue Pu-

blikationsmedien zu etablieren, je stärker Reputa-
tion in einem Fach konzentriert ist.127 

3. Open Access als neuer Standard 
wissenschaftlicher Kommunikation

59 Bisher hat man sich namentlich in Deutschland da-
rauf beschränkt, an die Wissenschaftler zu appel-
lieren, diese Vorbehalte aufzugeben und ihre Er-
gebnisse frei verfügbar zu machen.128 Wo sich – wie 
etwa im Forschungsförderungsrecht der Schweiz 
und der EU – bereits grundsätzliche Verpflichtun-
gen zu OA-Publikationen finden, stehen diese stets 
unter dem Vorbehalt, dass der Autor keinem Ver-
lag ausschließliche Rechte eingeräumt hat, so dass 
Open Access letztlich auch hier eine freiwillige Ver-
anstaltung bleibt.129

60 Einen erheblichen Schritt weiter gehen jüngste Be-
strebungen im Wissenschaftsrecht des Vereinigten 
Königreichs und der USA, die sich die EU offenbar 
zum Vorbild nehmen möchte. Sie beruhen auf dem 
Gedanken, dass sich das wissenschaftliche Publika-
tionswesen derzeit im Übergang vom Verlags- zum 
OA-System befindet und dass dieser Wandel intel-
ligent zu gestalten und zu fördern ist.130 Zu diesem 
Zweck werden die öffentlich finanzierten Wissen-
schaftler einerseits auf OA-Publikationen verpflich-
tet. Andererseits ist diese Pflicht so ausgestaltet, dass 
es zu einer Koexistenz von Open Access und Ver-
lagsangeboten kommt, deren Geschäftsmodell nicht 
in Frage gestellt wird, da sie (gegenwärtig noch) ei-
nen wichtigen Beitrag für das Funktionieren der 
wissenschaftlichen Kommunikation leisteten. Ins-
besondere werden Mittel für Autorengebühren be-
reitgestellt, mit denen sich die Wissenschaftler die 
freie Zugänglichkeit ihrer Beiträge erkaufen kön-
nen (goldener OA). Die Erstveröffentlichung in pro-
prietären Formaten bleibt ebenfalls erlaubt, soweit 
der Aufsatz nach einem maximalen Embargo von bis 
zu 12 Monaten frei zugänglich gemacht wird (grü-
ner OA).131 

61 Eine Umsetzung dieser Vorgaben würde bewirken, 
dass zumindest nach einer gewissen Zeit sämtliche 
von den Regularien erfassten Beiträge/Ergebnisse 
ohne rechtliche oder technische Hürden im Internet 
verfügbar wären. Zugleich würden sich diese Inhalte 
z.T. auch noch in zugangskontrollierten Verlagsda-
tenbanken finden. Freilich ist zu erwarten und wohl 
auch erwünscht, dass das OA-System zunehmend 
von seiner Vollständigkeit profitiert, so dass sich 
Netzwerkeffekte einstellen, die an einem bestimm-
ten tipping point dazu führen, dass von vornherein 
in diesem Modus erstveröffentlicht wird. Verlags-
datenbanken würden graduell und ab dem Umkipp-
punkt rasant an Bedeutung verlieren und könnten 
schließlich als Archivbestände von den öffentlichen 
Bibliotheken übernommen werden.
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62 Spätestens dann stünde die Frage im Raum, ob und 
wie das in verschiedener Hinsicht kostenträchtige 
Nebeneinander von OA- und Verlagspublikationen 
beendet, wie mit anderen Worten der Übergang vom 
Verlags- auf das OA-System regulativ vollzogen wer-
den kann. Hierzu müsste sichergestellt werden, dass 
jedenfalls die überwiegend öffentlich finanzierten 
Forschungsergebnisse nach OA-Prinzipien erstveröf-
fentlicht werden und diese Fassung in der Folge zu 
zitieren ist.132 Das Geschäftsmodell zugangskont-
rollierter Verlagsdatenbanken würde hiermit zu-
mindest für die fernere Zukunft obsolet.133 Die Kos-
ten des OA-Systems müssten von den öffentlichen 
Forschungsförderern finanziert werden, so dass die 
wissenschaftliche Wertschöpfungskette ohne Um-
weg über die Verlage aus Steuergeldern gespeist 
würde.134

63 Ob der Zeitpunkt zur rechtlichen Umstellung des 
wissenschaftlichen Publikationswesens auf Open Ac-
cess als primären Standard allerdings bereits in zehn 
Jahren135 oder wie bei früheren medialen Revolutio-
nen erst nach 200 Jahren136 gekommen sein wird, ist 
ungewiss. Abgesehen von politischen Widerständen 
bedarf es noch erheblicher infrastruktureller und 
wissenschaftsinstitutioneller Vorleistungen, um ei-
nen solchen Paradigmenwechsel überhaupt als wis-
senschaftsadäquat und damit verfassungsrechtlich 
zulässig erscheinen zu lassen.137 Auch insoweit rich-
tet sich das Augenmerk auf die Wissenschaft, deren 
Perspektive sich im Verhältnis zum Urheberrecht als 
die allein weiterführende erwiesen hat.
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